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1010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat SchHarzenberger und Genossen, Nr. 1471/J, betreffend 

Aussch1ieRung von Bergbauernbetrieben aus der Erschwerniszone IV, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

~: Die Erfassung aller Bergbauernbetriebe der Erschwerniszone 3 

mit einem absoluten Anteil von 5 und mehr Hektar besonderer Er

schwernisfläche (Hangneigung 50 \ und mehr) bei der Erhebung geht 

auf eine Empfehlung der "Bundeskommission für die Bereinigung des 

Berghöfekatasters und die zonenweise Einteilung des Berggebietes" 

zurQck. Angeregt wurde diese Empfehlung von Kommissionsmitgliedern, 

die von Interessenvertretungen (Präsidentenkonferenz, Landwirt-
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schaftskammern} entsandt wurden. Der von der Kommission ausge-

sprochenen Empfehlung wurde entsprochen, weil 

- diesbezÜglich bundesweit keine Erfahrungen vorlagen, 

- jedenfalls alle eventuell in Betracht kommenden Bergbauernbetriebe 

erfaßt werden sollten 

und die Erfassung dieser Betriebe in einem Arbeitsgang rniterledigt 

werden konnte. 

Zu 2: Nach den Ergebnissen der Erhebung, die der Kommission vorge

legt worden sind, wiesen 1.099 ßergbauernbetriebe der Erschwernis

zone 3 fflnf und mehr Hektar besondere Erschwernisfläche aus. Davon 

Oberschritten 963 Betriebe einen Erschwernisflächenanteil von 40 %, 

während 136 Betriehe dieses Kriterium nicht erfOllten. 

Von einer Aufnahme des Kriteriums "Ober 5 ha besondere Erschwernis

fläche" in die Abgrenzungsrichtlinie fOr die Erschwerniszone 4 wurde 

nach reiflicher Uberlegung Abstand genommen, weil 

die Vermischung von relativen und absoluten Werten eine System

diskrepanz in 0as gesamte Zonierungssystem gebracht hätte, 

- es ein Abgehen vorn Prinzip der leistungs- und produktionsunab

hängigen Direktzahlung bedeutet hätte, 

- und schließlich, weil damit eine Präjudizierung der beabsichtigten 

GesamtOberarbeitung der Dergbauernzonierung verbunden gewesen wäre. 
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